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Leitfaden “Tannenbergschule mit Distanzunterricht” 

Stand 27.10.2020 

 

.Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Das laufende Schuljahr steht nach wie vor unter dem Zeichen von Corona. Diese 

Handreichung soll Ihnen eine Orientierung über mögliche Szenarien und damit 

verbundene Kommunikations- und Informationswege liefern. Je nach Entwicklung der 

Infektionszahlen können folgende Unterrichtsmodelle eintreten (nähere Erklärung s. 

Tabelle im Anhang (Anhang 1 des Hygieneplans 6.0 des HKM)): 

 Stufe 1 – Präsenzunterricht: angepasster Regelbetrieb 

 Stufe 2 – Präsenzunterricht: eingeschränkter Regelbetrieb  

 Stufe 3 – Wechselmodell: Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht 

 Stufe 4 – Distanzunterricht 

 

Definition Distanzunterricht:  

Bei dieser Form des schulischen Lernprozesses lernen die Schüler*innen von zu 

Hause aus, werden aber wie beim herkömmlichen Unterricht von einer Lehrkraft 

regelmäßig und planmäßig begleitet. Die in diesem Rahmen erbrachten Leistungen, 

der Schüler*innen werden bewertet (§ 73 Abs. 2 hessisches Schulgesetz). 

 

Ausgestaltung des Distanzunterrichtes: 

 Aktuelle Informationen der Schulleitung werden per Email über die 

Elternbeiräte der Klassen an alle Eltern weitergeleitet. Wir bitten die Eltern, 

ihre Emails an Wochentagen einmal täglich abzurufen, 
 

 Wichtige Informationen werden auf der Homepage veröffentlicht. 
 

 Eltern können zu den Klassenlehrkräften der Schule per Email (falls vereinbart 

auch telefonisch) Kontakt aufnehmen. Anfragen an Fachlehrer*innen werden 

von den Klassenlehrkräften an diese weitergeleitet.  
 

 Die Lehrkräfte der Schule rufen an Werktagen mind. alle 24 Stunden ihre 

Emails ab. 
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Formen des Distanzunterrichtes: 

a) Einzelne Schüler*innen lernen bis zu 14 Tagen zu Hause (z.B. wegen 

Quarantäne, häuslicher Absonderung,…) 
 

- Betroffene Schüler*innen erhalten Unterrichtsmaterial für den Zeitraum (über 

Mitschüler*innen. Eltern, Klassenlehrkräfte) 

- Folgende Schülerleistungen können bewertet werden: 

o Bearbeitung der Arbeitspläne 

 

b) Einzelne Schüler*innen lernen länger als 14 Tagen zu Hause (z.B. 

Risikogruppen, …) 
 

- Betroffene Schüler*innen werden im Distanzunterricht durch Lehrkräfte 

betreut 

- Gestaltung in Abhängigkeit der technischen Möglichkeiten der Familien und 

Lehrerversorgung der Schule, Einzelfallentscheidung, Unterricht über Teams 

wünschenswert 

- Die Schülerleistungen können über folgende Wege über Teams oder in 

Einzelsitzungen unter Wahrung aller Hygienemaßnahmen (oder, in 

Ausnahmen, wenn beides nicht möglich, ist über andere Wege) bewertet 

werden: 

o Bearbeitung der Arbeitspläne 

o Lesetagebücher 

o Erstellung von Themenplakaten 

o Vorträge 

o Mündliche Überprüfungen 

o Schriftliche Überprüfungen 

 

c) Ganze Klassen lernen bis zu 14 Tage zu Hause  (z.B. Quarantäne auf 

Anordnung des Gesundheitsamtes,  …) 
 

- Die Klassen treffen sich mind. 1x / Woche über Teams gemeinsam oder in 

Kleingruppen zum Morgenkreis oder für Besprechungen der Arbeitspläne. 

- Die Arbeitspläne werden über die Ranzenfächer ausgetauscht (neues 

Material abholen, bearbeitetes zurückbringen). Sollten Eltern  

Betretungsverbot haben, wird ein anderer Ort festgelegt und per Mail bekannt 

gegeben.  

- Onlineprogramme (Antolin, Anton-App können die Arbeitspläne ergänzen) 

- Die Austauschzeiten werden den Eltern über Email bekannt gegeben. 

- Folgende Schülerleistungen können bewertet werden: 

o Bearbeitung der Arbeitspläne 
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d) Ganze Klassen lernen länger als 14 Tage zu Hause  (z.B. auf Anordnung des 

Kultusministeriums wegen erhöhter Infektionszahlen) 
 

- Die Klassen treffen sich mind. 1x / Woche über Teams gemeinsam oder in 

Kleingruppen zum Morgenkreis oder für Besprechungen der Arbeitspläne. 

- Die Arbeitspläne werden über die Ranzenfächer ausgetauscht (neues 

Material abholen, bearbeitetes zurückbringen) 

- Onlineprogramme (Antolin, Anton-App, Sofa-Tutor können die Arbeitspläne 

ergänzen) 

- Die Austauschzeiten werden den Eltern über Email bekannt gegeben. 

- Die Schülerleistungen können über folgende Wege bewertet werden: 

o Bearbeitung der Arbeitspläne 

o Lesetagebücher 

o Erstellung von Themenplakaten 

o Vorträge 

o Mündliche Überprüfungen 

o … 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 


